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TIROLER BETRIEBSARTENKATALOG 2004
I. Allgemeines:

Gemäß § 111 Abs. 5 Gewerbeordnung 1994 hat eine Gewerbeanmeldung für das Gastgewerbe auch die Bezeichnung der Betriebsart zu enthalten. Eine Definition für den Begriff Betriebsart enthält die Gewerbe​ordnung nicht. Da diesem Begriff jedoch im Zusammenhang mit der Sperrstundenregelung, der Preisaus​zeichnung, der Ausstattung und ähnlichem Bedeutung zukommt, ist die Führung eines Betriebsartenkata​loges weiterhin zweckmäßig und sinnvoll.

II. Rechtsqualität des Betriebsartenkataloges:

Die Gewerbeordnung ermächtigt nicht zur Erlassung eines Betriebsartenkataloges in der Form einer Ver​ordnung. Der gegenständliche Betriebsartenkatalog stellt daher wie schon die ursprünglichen eine amts​interne Richtlinie dar. Damit soll eine möglichst einheitliche Vorgangsweise aller Gewerbebehörden sowie eine möglichst einheitliche Bezeichnung der Betriebsarten gewährleistet werden. Ein Abweichen vom ge​genständlichen Betriebsartenkatalog ist somit nach Möglichkeit zu vermeiden, bleibt aber für Einzelfälle offen.
III. Begriffsbestimmung:
Imbisse: Unter „Imbissen“ sind solche Speisen zu verstehen, die einfach zuzubereiten sind (etwa mit Mik​rowelle oder Griller). Bei einer Einschränkung der Zif 2 des § 111 Gewerbeordnung 1994 darf höchstens 1 Tagesmenü mit Suppe und Hauptspeise angeboten werden; warme Speisen dürfen auch mit Beilagen angeboten werden.

IV.TIROLER BETRIEBSARTENKATALOG
ALMWIRTSCHAFT

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994, hinsichtlich der Verabreichung von Speisen eingeschränkt auf Imbisse und bäuerliche Spezialitäten.

Betriebsmerkmale:

Almwirtschaften sind Gastgewerbebetriebe mit sehr einfacher Ausstattung; im Vordergrund steht die land​wirtschaftliche Bewirtschaftung der Almen, der Gastgewerbebetrieb wird nur nebenbei geführt; unverzicht​bar ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Alm. Das Speisenangebot beschränkt sich auf sehr ein​fache Gerichte, die typischerweise auf Almen hergestellt werden (z. B. Speckbrote, Käsebrote, Suppen, Kaiserschmarrn u.ä.). 

ALTEN- und BETREUUNGSHEIM
  
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif 1 und 2 Gewerbeordnung 1994, Zif. 2 eingeschränkt auf Hausgäste.

Betriebsmerkmale:

Alten- und Betreuungsheime sind Gastgewerbebetriebe, die in erster Linie der Beherbergung und Verpfle​gung von älteren Gästen für längere Zeit dienen. Hinsichtlich Ausstattung und Einrichtung ist auf die Be​dürfnisse der älteren Menschen Bedacht zu nehmen.

APARTMENTHAUS

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994, Zif. 2 eingeschränkt auf Frühstück und kalte Imbisse, sowie auf den Ausschank von Getränken in verschlossenen Gefäßen und weiters eingeschränkt auf Hausgäste.

Betriebsmerkmale:

Apartmenthäuser dienen ausschließlich der Gästebeherbergung, wobei sich die darin wohnenden Gäste in erster Linie selbst versorgen.

BAR
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994, allenfalls eingeschränkt entsprechend der Ausstattung von Küche und Küchennebenräumen.

Betriebsmerkmale:

Bars sind Gastgewerbebetriebe die folgende charakteristische Kennzeichen aufweisen: Schankpult mit Sitz- und Stehmöglichkeiten, gedämpfte Beleuchtung, Musikuntermalung.

BUFFET
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif.2 Gewerbeordnung 1994.

Betriebsmerkmale:

Buffets sind Gastgewerbebetriebe, die eher auf eine rasche Abfertigung der Gäste ausgerichtet sind. Die Einrichtung ist einfach, das Speisenangebot eingeschränkt. Typisch für das Buffet ist die Selbstbedienung. 

CAFE oder KAFFEEHAUS
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994, hinsichtlich der Verabreichung von Speisen eingeschränkt auf Imbisse sowie Konditoreiwaren.
Betriebsmerkmale:

Im Vordergrund steht der Ausschank von Getränken, während die Verabreichung von Speisen eher zweit​rangig ist. 

DISKOTHEK
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994, allenfalls eingeschränkt entsprechend der Ausstattung von Küche und Küchennebenräumen.

Betriebsmerkmale:

Diskotheken sind Gastgewerbebetriebe, die durch die barähnliche Ausstattung der Betriebsräume gekenn​zeichnet sind. Die Möglichkeit des Tanzes mit großer Tanzfläche ist typisch für die Betriebsart „Diskothek“. Das Abspielen von Musik mittels Tonträgern bzw. Livemusik steht im Vordergrund. 

EISDIELE und EISSALON
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994, hinsichtlich der Verabreichung von Speisen eingeschränkt auf Speiseeis und Eisspezialitäten.

Betriebsmerkmale:

Eisdielen und Eissalons sind Gastgewerbebetriebe, in denen vorwiegend Speiseeis und Eisspezialitäten mit den üblichen Beigaben angeboten werden.

GÄSTEHAUS
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994, Zif. 2 eingeschränkt auf Frühstück und kalte Imbisse und auf Hausgäste.

Betriebsmerkmale:

Gästehäuser dienen ausschließlich der Gästebeherbergung; sie haben eine einfache Einrichtung und Aus​stattung.

GASTHAUS

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994.

Betriebsmerkmale:

Gasthäuser sind Gastgewerbebetriebe, die nur der Verabreichung von Mahlzeiten und dem Ausschank von Getränken dienen. Hinsichtlich der Ausstattung der Betriebsräume, des Umfanges und der Art des Angebotes von Speisen und Getränken sowie der Art der gesamten Betriebsführung erreichen sie in der Regel nicht den Standard eines Restaurants. 

GASTHOF
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994.

Betriebsmerkmale:

Gasthöfe sind Gastgewerbebetriebe, die sowohl der Beherbergung als auch der Verabreichung von Mahl​zeiten dienen. Die Ausstattung ist einfacher als beim Hotelbetrieb insbesondere weist ein Gasthof kaum Zusatzeinrichtungen (siehe Hotel) auf. 

Hotel

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994.

Betriebsmerkmale:

Hotels sind Gastgewerbebetriebe, die in erster Linie der Beherbergung von Gästen dienen, jedoch in der Regel auch allgemein zugängliche Verabreichungsbetriebe (z. B. Restaurant, Bar) in einem räumlichen und organisatorischen Zusammenhang mit dem Hotelbetrieb einschließen. In der Regel ist das Angebot an Gästezimmern größer als das anderer Beherbergungsbetriebe und die Einrichtung und Ausstattung gedie​gener. Die Art der Betriebsführung liegt über dem üblichen Niveau. Einrichtungen wie Hotelhalle mit Re​zeption, Hausbar, Aufenthaltsraum und eigener Speisesaal für Hausgäste sowie diverse Zusatzeinrichtun​gen (etwa Fitnessraum, Badeanlage oder Sauna) müssen angeboten werden. 

Hotel garni

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994, Zif. 2 eingeschränkt auf Frühstück und kalte Imbisse.

Betriebsmerkmale:

Hotel garni sind Gastgewerbebetriebe, die ausschließlich der Beherbergung von Gästen dienen und als Verpflegung grundsätzlich nur Frühstück und kalte Imbisse anbieten. Die Einrichtung, Ausstattung sowie die Art der Betriebsführung entsprechen jenen eines Hotels.

Jausenstation

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994.

Betriebsmerkmale:

Jausenstationen sind Gastgewerbebetriebe an Ausflugszielen mit einfacher, meist rustikaler Einrichtung.

Jugendherberge

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994, Zif. 2 eingeschränkt auf Hausgäste.

Betriebsmerkmale:

Jugendherbergen sind Gastgewerbebetriebe, die in erster Linie der Beherbergung von Jugendlichen die​nen. Neben Mehrbettzimmern gibt es allenfalls auch Stockbetten.

LIEFERKÜCHE

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif 2 Gewerbeordnung 1994.
Betriebsmerkmale:

Lieferküchen sind Gastgewerbebetriebe, bei denen keine Verabreichung bzw. kein Ausschank vor Ort erfolgt, sondern die ausschließlich dem Verkauf von vorbereiteten Speisen und Getränken an diverse Auf​traggeber dienen.

Pension

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994, Zif. 2 eingeschränkt auf Hausgäste.

Betriebsmerkmale:

Pensionen sind Gastgewerbebetriebe, deren Tätigkeit in erster Linie auf die Gästebeherbergung abgestellt ist und deren räumlicher Umfang sowie deren Ausstattung nicht den Standard eines Hotels erreichen.

Rasthaus
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 1 und 2 Gewerbeordnung 1994.
Betriebsmerkmale:

Rasthäuser sind Gastgewerbebetriebe an hochfrequentierten Verkehrswegen, die sowohl der Beherber​gung als auch der Verpflegung dienen.

Restaurant

Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994.

Betriebsmerkmale:

Restaurants sind Gastgewerbebetriebe, die in erster Linie der Verabreichung von Speisen und dem Aus​schank von Getränken dienen. Einrichtung und Ausstattung liegen über dem Niveau eines Gasthauses. Das Speisenangebot ist umfangreich und vielfältig. Die Verpflegung erfolgt in der Regel nur während der Hauptmahlzeiten.

SCHIRMBAR
Berechtigungsumfang:

§ 111 Abs. 1 Zif. 2 Gewerbeordnung 1994, hinsichtlich der Verabreichung von Speisen eingeschränkt auf Imbisse.
Betriebsmerkmale:

Schirmbars sind Gastgewerbebetriebe mit barähnlicher Ausstattung. Die charakteristischen Kennzeichen sind: Schankpult, Sitz- und vor allem Stehmöglichkeiten sowie Musikuntermalung. 
Abschriftlich:

1. der
Kammer der gewerblichen Wirtschaft
Sektion Tourismus- und Freizeitwirtschaft
Meinhardstraße 14
6020 Innsbruck

zur gefälligen Kenntnis.

2. der
Abteilung Wirtschaft und Arbeit
Wilhelm-Greil Straße 25
6020 Innsbruck

zur gefälligen Kenntnis.

3. der
Abteilung Tourismus
im Hause

zur gefälligen Kenntnis.


4. Büro
Landeshauptmann-Stellvertreter Ferdinand Eberle
im Hause

zur gefälligen Kenntnis.


5. allen 
Juristen der Abteilung Gewerberecht
im Hause

zur gefälligen Kenntnis.


Mit freundlichen Grüßen:

Für den Landeshauptmann:

Dr. Gisela Mayr-Strimitzer

Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

Herma Angermair

Kanzlei: Normal abfertigen, jeweils den Katalog anschließen

WV:
1.9.2004
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